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2. Spain 

3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación 
DG de Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias 
SGde Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente 

3B. Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

4. 2023/0750/NL - C50A - Lebensmittel 

5. 

6. Notifizierung Nr. 2023/0750/NL 

Im Rahmen der Richtlinie 2015/1535 notifizierten die Niederlande am 27. Dezember 2023 den Entwurf einer
Änderung des Verordnungsgesetzes über die Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln und der
Verordnung über die Lebensmittelhygiene im Hinblick auf die Änderung der mikrobiologischen Anforderungen
an Lebensmittel und Getränke sowie die Anforderungen an Rohmilch und Rohrahm. 

Deren Prüfung hat die spanischen Behörden veranlasst, gemäß Artikel 5.2 der genannten Richtlinie folgendes
Ersuchen um zusätzliche Informationen zu stellen: 

Der Entwurf bezieht sich auf eine Klausel über die gegenseitige Anerkennung mit einem anderen Wortlaut als
die übliche Klausel, die wie folgt lautet: 

„ Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass Artikel 13d des Warenkontrollgesetzes eine Klausel zur
gegenseitigen Anerkennung enthält. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung bedeutet, dass ein EU-
Mitgliedsstaat den Verkauf von Waren, die in einem anderen EU-Mitgliedsstaat in dessen Hoheitsgebiet



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, nicht mit der Begründung verbieten darf, dass die Waren den eigenen
nationalen Verordnungen nicht entsprechen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Waren aus einem
anderen EU-Mitgliedstaat mindestens ein gleichwertiges Schutzniveau bieten. Das Inverkehrbringen von
Waren mit gleichwertigem Schutzniveau aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die in den Anwendungsbereich
dieser Verordnung fallen, ist daher aufgrund der in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen nicht
verboten. 

Folglich fragen sich die spanischen Behörden, warum sich der Wortlaut der Klausel über die gegenseitige
Anerkennung von der Norm unterscheidet. 

Madrid, den 27. März 2024. 
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